
634 F. Kurze.

Nun zu der Frage, wann und von wem die Zusätze 
in den Originaltext der Reichsannalen eingeschaltet sein 
können! Jedenfalls nach 788 und vor 810, weil sie in A 
noch fehlen und in der Vorlage der Ann. Lob. schon 
standen; ihr Stil aber verbietet, ihre Entstehung später 
als 796 anzusetzen1. ‘Die zwischen den Zusätzen selbst 
bestehende Differenz in Stil und Erzählungsart’ vermag 
ich beim besten Willen nicht zu entdecken. Am ähnlich­
sten ist ihr Stil dem des ersten Verfassers2, der von 790 
an den barbarischen Accusativus absolutus und von 792 
an das Participium praesentis als verbum finitum nicht 
mehr gebraucht; vielleicht würde er auch zu den Anfängen 
des nächsten Fortsetzers eben noch passen, und für die 
Wundergeschichte von Fritzlar, die offenbar auf fuldischer 
Ueberlieferung beruht3, kann man sich kaum einen passen­
deren Gewährsmann denken als Einhard, der in der Schule 
des heiligen Bonifatius aufgewachsen war und seit 794 am 
Hofe gelebt zu haben scheint.

1) Auch wenn sie im VW 805 gefehlt haben sollten, wäre daraus 
nicht zu schliessen, dass sie nicht vor 796 im Aachener Exemplar ge­
standen haben könnten; vgl. vorige Seite Anm. 3. 2) Man vergleiche
Zusatz 773 ‘Et dum . . . perrexisset’, ‘Dum igitur . . coepisset’, ‘Dum 
haec igitur agerentur’, Zus. 776 ‘Dum enim . . . non potuissent’, Ann. 
774 ‘Et dum pervenisset’, 785 ‘Et dum ibi resideret’, 787 ‘Et dum Ca­
puam venisset’; Zus. 773 ‘per quodlibet ingenium’, Ann. 776 ‘per mala 
ingenia’; Zus. 776 ‘per virtutem . . . capere’, Ann. 758 ‘per virtutem in­
troivit’; Zus. 776 ‘plus pavore perterriti’, Ann. 787 ‘plus fideles’; Zus. 776 
‘Deum laudaverunt’, Ann. 791 ‘magnificantes Deum’; Zus. 776 ‘machinas 
praeparare’, Ann. 791 ‘firmitates habuerunt praeparatas, . . . firmitatesque 
. . vel machinationes’. 3) ‘. . . basilicam in loco, qui dicitur Fricdislar, 
quam sanctae memoriae Bonifacius novissimus martyr consecravit atque 
per spiritum prophetiae praedixit, quod nunquam incendio cremaretur’.

Indem W. nun zu den einzelnen Hss.-Klassen über­
geht, beschäftigt er sich zunächst (S. 47—65) eingehend 
mit der Klasse B, um darzuthun, dass es eine solche 
eigentlich gar nicht gebe.

B 1. 2. Weil Regino (B 2), der die Reichsannalen 
nur bis 813 benutzt, zuletzt den kleinen Abschnitt über 
die Niederlagen der Mauren, mit welchem die Hss. B 1. 4 
beim Jahre 813 unverstümmelt enden, auslässt, so soll es 
(W. 47 A.) ‘zunächst durchaus zweifelhaft bleiben, ob er 
seine Vorlage nur abgekürzt hat oder ob diese nicht am 
Ende doch nur ein Bruchstück einer weiterreichenden Hs. 
gewesen ist’. Doch scheint das ‘zunächst’ schon anzu-


